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Information über den Bearbeitungsstand der Durchführungsverträge zur Erbringung der Aufgabe der 

Bioabfallverwertung 

 

Zwischen dem Zweckverband und der Bioabfallverwertung Schwanebeck GmbH sowie der Bioabfall-

verwertung Schwanebeck GmbH und der Abfallbehandlungsgesellschaft Havelland mbH sind jeweils 

Durchführungsverträge zu schließen. 

 

Mit dem Durchführungsvertrag zwischen dem Zweckverband und der Bioabfallverwertung Schwane-

beck GmbH werden die von der Gesellschaft zu erbringenden Leistungen und die durch den Zweckver-

band zu zahlende Vergütung festgelegt. Da die Bioabfallverwertung Schwanebeck GmbH weder über 

die erforderlichen Betriebsmittel noch über das erforderliche Personal verfügen wird, wird die ebenso 

in Schwanebeck ansässige Abfallbehandlungsgesellschaft Havelland mbH mit diesen Leistungen – 

ebenfalls mittels Durchführungsvertrag – beauftragt. 

 

Da die bereits bestehenden Anlagenteile der mechanisch-biologischen Abfallbehandlungsanlage 

(MBA) auf dem Grundstück des Landkreises Havelland errichtet wurden, ist das wirtschaftliche Eigen-

tum an diesen Anlagenteilen von der Abfallbehandlungsgesellschaft Havelland mbH auf die Bioabfall-

verwertung Schwanebeck GmbH zu übertragen.  

Der Auftrag für die Erstellung eines Gutachtens über den Verkehrswert der Gebäude der Kompostie-

rungsanlage Schwanebeck/Nauen wurde am 12.11.2024 ausgelöst. 

Zudem ist die Abfallbehandlungsgesellschaft Havelland mbH seit 2021 für dieses Projekt in beträchtli-

che Vorleistungen (Planungs- und Bauleistungen) getreten. Ein entsprechender Kostenausgleich ist 

vertraglich vorzusehen. 

 

Die Vertragsentwürfe sind durch die beauftragte Rechtsanwaltskanzlei erarbeitet worden und befin-

den sich zwischen den Kooperationspartnern/Zweckverbandsmitgliedern und der Abfallbehandlungs-

gesellschaft Havelland mbH in Abstimmung. Die Unterzeichnung der Verträge soll kurzfristig nach 

Gründung der Bioabfallverwertung Schwanebeck GmbH erfolgen. 
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